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1. Erfordernis der Planung 

Die Stadt Mayen beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplans „Im Seel“ in Mayen-
Kürrenberg. 

Im Stadtteil Kürrenberg wurde in Ergänzung zu einem dort bestehenden landwirtschaftlichen 
Betrieb bereits im Jahr 1995 eine Biogasanlage ursprünglich auf der Grundlage des § 35 (1) 
BauGB errichtet und in Betrieb genommen. Seither wurde die Biogasanlage in mehreren 
Schritten erweitert. 

Die Biogasanlage der Biogas Kraft GmbH & Co. KG (BGA Kraft) in Kürrenberg ist eine Bio-
gasanlage, die aus biologisch verwertbaren Rest- und Abfallstoffen Biogas erzeugt und somit 
diese Rest- und Abfallstoffe einer stofflichen Verwertung im Sinne des Kreislauf-
Wirtschaftsgesetzes zuführt. Verwertet werden feste biologische Rest- und Abfallstoffe (der-
zeit überwiegend Bestandteile der Biotonne des Landkreises MYK) sowie flüssige Rest- und 
Abfallstoffe (derzeit überwiegend Fette aus der Lebensmittelherstellung).Außerdem wird hier 
die Gülle aus dem eigenen landwirtschaftlichen Rindermastbetrieb vergärt. 

Im Sinne des Gebots der Erforderlichkeit nach § 1 (3) BauGB haben sich verschiedene Be-
lange herauskristallisiert, die das städtebauliche Erfordernis der vorliegenden Bauleitplanung 
begründen. Dies betrifft zum einen die Leistung eines Beitrags zum Klimaschutz sowie zur 
nachhaltigen Existenzsicherung der Landwirtschaft im ländlichen Raum 

Die Herstellung und energetische Nutzung von Biomasse gehört zu den erneuerbaren Ener-
gien. Die Bundesregierung unterstützt die verstärkte Nutzung regenerativer Energien durch 
das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und setzt dabei auch zunehmend auf die Nutzung 
von Biomasse. Mit den getroffenen planungs- und förderrechtlichen Maßnahmen soll u.a. 
auch der Strukturwandel in der Landwirtschaft im ländlichen Raum unterstützt werden.  

Ein wesentlicher Belang zur Rechtfertigung der gemeindlichen Planungsabsicht ist die in § 1 
(6) Nr. 7 f) BauGB genannte Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effizi-
ente Nutzung von Energie.  

Insbesondere aus umweltbezogenen Gesichtspunkten ist der Betrieb der Biogasanlage posi-
tiv zu bewerten, da auf diese Weise ein Beitrag zum Klimaschutz wie etwa in Form der Mini-
mierung von CO2-Emissionen erzielt werden kann.   

Weitere positive Effekte für die Umwelt sind die Geruchsreduzierung (z.B. verhindert die 
Vergärung von Gülle die sonst bei der Lagerung entstehenden Methan- und Geruchsemissi-
onen) sowie eine bessere Verträglichkeit der ausgebrachten Substrate für die landwirtschaft-
lichen Böden.  

Außerdem wird die Möglichkeit nach Verwertung der im Biogasverfahren anfallenden Pro-
dukte geschaffen wie etwa die Verwertung des erzeugten Gas für die Wärme- und Stromver-
sorgung oder die Nutzung von anfallenden Gärresten. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans will die Stadt daher einen Beitrag dazu leisten, dem 
Klimawandel entgegenzuwirken und eine Anpassung an den Klimawandel zu ermöglichen. 
Mit der Energiewende hat nun der Klimaschutz im Rahmen der Bauleitplanung einen „allge-
meinen“ Charakter erlangt. Das am 30.07.2011 in Kraft getretene Gesetz zur Förderung des 
Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden vom 22.07.2011 (BGBl. I, 
1509) hat insbesondere die allgemeine Stärkung des Klimaschutzes bereits auf der Ebene 
der kommunalen Planungen zum Ziel. 

Eine wichtige Bedeutung kommt auch dem in § 1 (6) Nr. 8 b BauGB verankerten Belang der 
Landwirtschaft zu. Demnach hat eine planende Gemeinde bei der Aufstellung von Bauleit-
plänen die Belange der Land- und Forstwirtschaft zu berücksichtigen.  

Mit der Schaffung der planungsrechtlichen Sicherung des Betriebsstandortes der Biogasan-
lage können für den ortsansässigen Landwirt günstige Rahmenbedingungen im Hinblick auf 
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eine langfristige Existenzsicherung und eine Einkommensalternative im ländlichen Raum ge-
schaffen werden. Durch entsprechende Verträge zur Lieferung von Substraten und Verwer-
tung der Gärreste wird dem ansässigen Landwirt neben den „traditionellen“ Einkünften aus 
der Landwirtschaft eine dauerhafte (gesicherte) Einnahmequelle geschaffen.  

Ein wirtschaftlicher Betrieb und somit eine Dauerhaftigkeit für den Betrieb der Biogasanlage 
ist gegeben. Eine wirtschaftliche Betriebsführung der Biogasanlage ist bereits heute durch 
die Verwertung der anfallenden Produkte (Stromeinspeisung, Nutzung der Wärme im Betrieb 
und zur Trocknung sowie der Einsatz der anfallenden Gärreste im angeschlossenen land-
wirtschaftlichen Betrieb) möglich.  

Von einem dauerhaften Betrieb der Biogasanlage kann ausgegangen werden. Somit wird 
den aus städtebaulicher Sicht notwendigen Kriterien der Wirtschaftlichkeit entsprochen.  

Die Planungsziele sind wie folgt zusammenzufassen: 

1. Förderung und Stärkung des ländlichen Raumes, 

- durch Verlagerung der Wertschöpfung in den ländlichen Raum, 

- durch Energieerzeugung aus landwirtschaftlichen und organischen Produkten, 

- durch Herstellung eines hochwertigen Düngers, 

2. Schonung der natürlichen Ressourcen, 

3. Stärkung und Förderung der Erneuerbaren Energien, 

4. Wegfall der Lagerung und Verwertung organischer Reststoffe und somit Minimierung 
von Geruchs- und Treibhausgasemissionen (CH4 und N2O), 

5. Verringerung der Abhängigkeit von Gas- und Ölimporten sowie Reduzierung von 
CO2-Emissionen durch Substitution von Kohle, Heizöl und Erdgas und dadurch Re-
duzierung des CO2-Ausstoses (Klimawandel) durch die Nutzung der Wärme im 
landwirtschaftlichen Betrieb. 

 

Bei der Planung sind aber auch konkurrierende Belange wie etwa die Anforderungen an die 
menschliche Gesundheit i.S. des § 1 (6) Nr. 1 BauGB sowie die in § 1 (6) Nr. 7 BauGB ge-
nannten umweltrelevanten Schutzgüter sowie der Belang von Natur und Landschaft zu be-
rücksichtigen.  

 

2. Verfahrensrechtliche Aspekte  

Der Rat der Stadt Mayen hat in seiner Sitzung am 28.06.2017 den Beschluss zur Aufstellung 
des Bebauungsplans gefasst.  

In der Sitzung am 28.06.2017 wurde auch die Durchführung der frühzeitigen Beteiligungsver-
fahren nach § 3 (1) BauGB und § 4 (1) BauGB beschlossen. 

Mit Bekanntmachung vom 10.10.2017 wurde die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 (1) BauGB verkündet. Diese fand in der Zeit vom 17.10.2017 bis einschließlich 
03.11.2017 statt. 

Seitens der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen zum Bebauungsplan vorgetragen. 

Mit Schreiben vom 04.10.2017 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange am Verfahren beteiligt. Diese Beteiligungsfrist endete am 10.11.2017. 

Nachfolgend aufgelistete Behörden haben eine Stellungnahme mit abwägungsrelevantem 
Inhalt abgegeben: 
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1. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, 

2. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Landesplanung, 

3. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Naturschutz,  

4. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Wasserwirtschaft, 

5. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Brandschutzdienststelle, 

6. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Denkmalschutz, 

7. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Gesundheitsamt, 

8. Landesbetrieb Mobilität Cochem-Koblenz, 

9. Landesamt für Geologie und Bergbau, Rheinland-Pfalz, 

10. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie und 

11. Verbandsgemeindeverwaltung Vordereifel, Fachbereich 2. 

 

Eine Stellungnahme ohne abwägungsrelevanten Inhalt haben abgegeben: 

1. Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Osteifel-Westerwald, 

2. Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, 

3. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesdenkmalpflege, 

4. Rhein-Main-Rohrleitungsgesellschaft mbH,  

5. PLEDOC GmbH 

6. Energienetze Mittelrhein GmbH, 

7. Deutsche Telekom Technik GmbH, 

8. Vodafone Kabel Deutschland GmbH 

9. Stadtwerke Mayen GmbH und 

10. Stadtverwaltung Mayen AWB. 
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3 Abwägung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden nach § 4 (1) 
BauGB  

 

3.1 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regio nalstelle Gewerbeaufsicht, Mail vom 
06.11.2017 

 

 Stel-
lung-
nahme 
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 Abwägungsvorgang 

Feuerungswärmeleistung 

Die seitens der Fachbehörde vorgebrachte Anregung zur Anpassung der im Bebau-
ungsplan festgesetzten Feuerungswärmeleistung an den genehmigten Bestand unter 
gleichzeitiger Berücksichtigung von Entwicklungsmöglichkeiten wird Folge geleistet. 

Dementsprechend ist die Textfestsetzung A1 (1) wie folgt geändert (bisherige Fest-
setzung ist doppelt durchgestrichen, neue Regelung in kursiver Schrift): 

„Insgesamt darf durch die energetische Nutzung von Biomasse eine installierte elekt-
rische Leistung von 2.500 kW und eine Feuerungswärmeleistung von 7.143 kW 
10.000 kW nicht überschritten werden.“  

 

Anlieferverkehr 

Grundsätzlich ist klarzustellen, dass zur Nachtzeit (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) keine 
Substratanlieferung im Bereich der Biogasanlage erfolgt. 

Insofern können auch keine Beeinträchtigungen für schutzbedürftige Einrichtungen in 
der Nachbarschaft der Biogasanlage hervorgerufen werden. Die der Biogasanlage am 
nächstgelegenen Einrichtungen liegen nordöstlich des Plangebietes. Es handelt sich 
um landwirtschaftliche Anwesen, die aus bauplanungsrechtlicher Sicht dem Außenbe-
reich nach § 35 BauGB zuzuordnen sind. Die Nutzung sowie die Lage im Außenbe-
reich bedingen einen verminderten Abwehranspruch und Schutzanspruch bzw. ein 
höheres Maß an Duldung von möglichen Beeinträchtigungen als eine im Siedlungs-
zusammenhang gelegene Fläche. 

Die B 258 weist lt. der Verkehrsstärkenkarte der Bundesfern- und Landesstraßen des 
Landesbetriebs Mobilität eine Verkehrsstärke von ca. 7.322/ Tag auf. Dies bewirkt, 
dass mögliche Beeinträchtigungen des anlagenbezogenen Verkehrs durch das Ver-
kehrsaufkommen der B 258 überlagert werden.  

Erhebliche Beeinträchtigungen für diese Anwesen sind aus den dargelegten Gründen 
nicht zu erwarten.  

Die in der Stellungnahme angeführte Parzelle Nr. 12/5 liegt nördlich des Standortes 
der Biogasanlage und dient der ackerbaulichen Nutzung. Aus städtebaulicher Sicht 
besteht keine Notwendigkeit nach Einbeziehung dieser Fläche in den Geltungsbereich 
des Bebauungsplans. 

Der Landesbetrieb Mobilität Cochem-Koblenz hat im Rahmen der frühzeitigen Behör-
denbeteiligung mitgeteilt, dass eine Anbindung über die K 23 grundsätzlich möglich 
ist. Aufgrund des Schreibens des LBM fand am 06.02.2018 ein Erörterungstermin mit 
der Fachbehörde statt. 

Hierbei wurden folgende Regelungen für die künftige Erschließung der Biogasanlage 
über das klassifizierte Straßennetz getroffen: 

„Einer Anbindung an die K 23 wird seitens des LBM zugestimmt.  

Die Anbindung über einen Privatweg (= Verlängerung der Wegeparzelle Nr. 113 in 
nördliche Richtung bis zur B 258) an die B 258 wird nur unter folgenden Auflagen zu-
gestimmt: 

� diese Anbindung wird nur durch Traktoren mit Güllebehältern genutzt, 

� vom Plangebiet kommend dürfen nur Rechtsabbiegevorgänge in Richtung 
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Mayen auf die  B 258 erfolgen, 

� der linksabbiegende Zielverkehr von der B 258, der über den Privatweg die Bi-
ogasanlage erreicht, ist auf Traktoren mit Güllebehältern beschränkt. 

Vor diesem Hintergrund kann den Anregungen der Fachbehörde berücksichtigt wer-
den. 

 Ein weiterer planerischer bzw. abwägungsrelevanter Handlungsbedarf besteht nicht. 

  

 Beschluss 

Die Anregung zur Erhöhung der Feuerungswärmeleistung wird entsprechend den 
Ausführungen in der abwägenden Stellungnahme berücksichtigt. 

Die Anregungen zur Verkehrsführung werden zur Kenntnis genommen. Die erfolgte 
Abstimmung mit dem Landesbetrieb Mobilität Cochem-Koblenz vom 06.02.2018 zur 
Anbindung des Standortes der Biogasanlage an das klassifizierte Straßennetz wird 
ebenfalls zur Kenntnis genommen. 

 

 Abstimmungsergebnis 
 
Etwaige Anträge: 
 
 
 
 
 
Beschlussfassung: 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig/  Zustimmungen 
   Ablehnungen 
   Stimmenthaltungen 
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3.2 Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Landesplanung, S chreiben vom 24.05.2017 und 

27.10.2017 
 

 Stellungnahme 
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 Abwägungsvorgang 

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Abwägungsvorlage lag die Mitteilung über das Er-
gebnis der landesplanerischen Stellungnahme noch nicht vor. 

Eine Auswertung und Beurteilung, ob etwaige Zielvorgaben von Landes- und Regio-
nalplanung Auswirkungen auf das vorliegende Bauleitplanverfahren haben, ist somit 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich. 

 

 Beschluss 

Die Ausführungen in der abwägenden Stellungnahme werden zur Kenntnis genom-
men.  

 

 Abstimmungsergebnis 
 
Etwaige Anträge: 
 
 
 
 
 
Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig/  Zustimmungen 
   Ablehnungen 
   Stimmenthaltungen 
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3.3 Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Naturschutz, Sch reiben vom 24.10.2017 
 

 Stellungnahme 
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 Abwägungsvorgang 

1. „Altverpflichtungen“ zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft 

Im Bebauungsplan sind verschiedene Vorgaben aus den im Rahmen der Genehmi-
gungsverfahren auferlegten Kompensationsmaßnahmen berücksichtigt. Dies betrifft 
die festgesetzten Erhaltungsflächen von Hecken und Sträuchern sowie die Baum-
standorte. Diese liegen schwerpunktmäßig in den Randbereichen der Biogasanlage, 
wodurch eine randliche Eingrünung erzielt wird. Des Weiteren wird durch Baum-
standorte eine innere Durchgrünng und Gliederung des Plangebietes erzielt. 

Jedoch wurden einzelne Maßnahmen vor dem Hintergrund einer künftigen nutzer- 
und funktionsgerechten Ausnutzung des Betriebsgeländes überplant wie etwa die um 
die Fermenter ursprünglich angedachte Graseinsaat. In der erstellten Eingriffs-/ Aus-
gleichsbilanzierung wurden diese Maßnahmen entsprechend ihrer Wertigkeit berück-
sichtigt und eingestellt mit der Konsequenz, dass sich ein höherer Ausgleichsbedarf 
ergibt. 

  

2. Bereich des Havariebeckens 

Die Anregung, wonach aus naturschutzfachplanerischer Sicht der Bereich des Hava-
riebeckens nicht mit einer Festsetzung nach § 9 (1) Nr. 20 BauGB überlagert werden 
soll, wird berücksichtigt. 

Die Textfestsetzungen werden entsprechend überarbeitet. Hierzu wird die bisherige 
Textfestsetzung A4 (1) nicht mehr unter der Rechtsgrundlage des § 9 (1) Nr. 20 
BauGB aufgeführt. 

Stattdessen wird diese in die Textfestsetzung A1 (2) d) integriert. Diese Textfestset-
zung lautet nun wie folgt: 

„Sondergebiet SO 4 

Auffangbecken für im Schadensfall austretende flüssige Substrate bzw. Gärrestrück-
stände. 

Das Auffangbecken ist als Erdbecken auszubilden und mit einer artenreichen Wild-
pflanzenmischung (Kräuteranteil 30%) zu versehen. 

Im Fall einer Umwallung des Auffangbeckens sind die entstehenden Böschungsflä-
chen mit einheimischen Hecken und Sträuchern zu bepflanzen. 

Bauliche Anlagen und Einrichtungen sind nur zulässig, sofern sie in einem funktiona-
len bzw. dienenden Zusammenhang mit der Funktion als Auffangbecken stehen.“ 

 

3. Fläche südöstlich des Teilgebiets SO 3 

Die in der Stellungnahme angesprochene Teilfläche dient bereits bisher der Rückhal-
tung und Versickerung der im Plangebiet anfallenden unbelasteten Niederschlags-
wasser. 

Um dieser für das Plangebiet „dienenden“ Funktion gerecht werden zu können, wird 
im weiteren Verfahren die betroffene Teilfläche auf der Grundlage des § 9 (1) Nr. 14 
BauGB als private Fläche für die Abwasserbeseitigung mit der Zweckbestimmung 
Rückhaltung und Versickerung der im Bebauungsplangebiet anfallenden, unbelaste-
ten Niederschlagswasser festgesetzt. 
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Grundlage hierfür bildet die zwischenzeitlich vom Ingenieurbüro Brück und Saxler, 
Polcher Straße 4, 56727 Mayen, vorgenommene Überprüfung der Rückhaltung des 
im Plangebiet anfallenden Niederschlagswassers. 

Die Untersuchung zeigt, dass das vorhandene Beckenvolumen des Erdbeckens um 
rd. 90 m³ vergrößert werden muss, um ein zusätzliches Rückhaltevolumens zu schaf-
fen. 

Auf der Grundlage der vorgennannten Untersuchung erfolgt im Bebauungsplan die 
flächenhafte Festsetzung, woraus sich die planungsrechtliche Sicherung der Fläche 
zur Umsetzung der Maßnahme ergibt. 

Weitergehende Details sind im Rahmen der einzuholenden wasserrechtlichen Ge-
nehmigung zu klären.   

 

4. Zeitpunkt der Umsetzung der Maßnahmen zum Ausgleich von Natur und Land-
schaft 

Grundsätzlich gilt, dass zum Zeitpunkt des mit dem durch den Plan ermöglichten Ein-
griff der Ausgleich für Natur und Landschaft zu erfolgen hat. Im Sinne des Verursa-
cherprinzips obliegt dem jeweiligen Vorhabenträger als Verursacher des Eingriffs die 
Durchführung der jeweiligen festgesetzten Maßnahmen.  

Dies bedeutet, dass die Umsetzung der naturschutzrechtlichen Festsetzungen des 
Bebauungsplans in der Regel in der Baugenehmigung vollzogen wird. Im Rahmen 
von Auflagen bzw. Nebenbestimmungen werden die dem naturschutzrechtlichen 
Ausgleich dienenden Maßnahmen Bestandteil der Baugenehmigung. Hier können 
u.a. Fristen festgelegt werden, innerhalb derer die Vornahme der jeweiligen Aus-
gleichsmaßnahme durchzuführen ist.  

Vor diesem Hintergrund besteht aus planungsrechtlicher Sicht keine Notwendigkeit 
eine Festsetzung für die zeitliche Umsetzung von notwendigen Ausgleichsmaßnah-
men aufzunehmen.  

Wie dargestellt, steht mit der Baugenehmigung ein wirkungsvolles Instrument für die 
Regelung der zeitlichen Umsetzung zur Verfügung. Diese „Konfliktbewältigung“ muss 
daher nicht zwingend im Bebauungsplan erfolgen.  

In der Ebene des Bebauungsplans erfolgt somit lediglich die planungsrechtliche Si-
cherung der für den Ausgleich vorgesehenen Flächen bzw. Maßnahmen.  

Alternativ bietet sich für die Stadt der Abschluss eines städtebaulichen Vertrags nach 
§ 11 BauGB mit dem Betreiber der Biogasanlage an. Hierin können Regelungen zur 
Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen verbindlich getroffen werden. 

Die nachhaltige Umsetzung der notwendigen Maßnahmen ist somit gewährleistet und 
ein darüber hinausgehender Handlungsbedarf für die Ebene des Bebauungsplans 
ergibt sich nicht.  

 

5. Fachbeitrag Naturschutz 

Der Fachbeitrag ist zwischenzeitlich erstellt worden. Die relevanten Inhalte werden in 
den Bebauungsplan integriert. Im weiteren Verfahren wird der Fachbeitrag Natur-
schutz dem Bebauungsplan als Anlage beigefügt. 

Ein Ergebnis der durchgeführten Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung ist, dass eine ex-
terne Kompensationsfläche zum vollständigen Ausgleich in Natur und Landschaft 
notwendig wird.  
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Im Eigentum des Landwirts befindet sich die westlich der bestehenden Biogasanlage 
gelegene landwirtschaftlich intensiv genutzte Parzelle Gemarkung Kürrenberg, Flur 
34, Nr. 119/1 mit einer Gesamtgröße von 73.568 m². Diese ist auch tlw. für die bauli-
che Erweiterung der Biogasanlage vorgesehen.  

Auf einem Teil von 3.341,87 m² wird eine extensive Streuobstwiese angelegt, so dass 
der Eingriff mit Bezug auf die im Plangebiet zu realisierenden bzw. zu erhaltenden 
Pflanzungen als kompensiert angesehen werden kann. Der betroffene Flächenteil 
wird in den Geltungsbereich des Bebauungsplans einbezogen, so dass auf diese 
Weise die planungsrechtliche Sicherung erfolgt. Vor diesem Hintergrund besteht der 
Bebauungsplan künftig aus dem Geltungsbereich Teil A und dem Geltungsbereich 
Teil B, in dem die o.a. Ausgleichsfläche liegt. 

Es besteht kein weiterer planerischer bzw. abwägungsrelevanter Handlungsbedarf für 
den vorliegenden Bebauungsplan. 

 

 Beschluss 

Die Ausführungen in der abwägenden Stellungnahme und die hierin dargestellte Vor-
gehensweise zu den „Altverpflichtungen“ zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und 
Landschaft werden zur Kenntnis genommen.  

Die Anregung, wonach aus naturschutzfachplanerischer Sicht der Bereich des Hava-
riebeckens nicht mit einer Festsetzung nach § 9 (1) Nr. 20 BauGB überlagert werden 
soll, wird berücksichtigt. 

Die Fläche südöstlich des Teilgebiets SO 3 wird auf der Grundlage des § 9 (1) Nr. 14 
BauGB als private Fläche für die Abwasserbeseitigung mit der Zweckbestimmung 
Rückhaltung und Versickerung der im Bebauungsplangebiet anfallenden, unbelaste-
ten Niederschlagswasser festgesetzt. 

Auf der Ebene des Bebauungsplans wird kein Zeitpunkt für die Umsetzung der Maß-
nahmen zum Ausgleich von Natur und Landschaft festgesetzt. 

Der Fachbeitrag Naturschutz wurde zwischenzeitlich erstellt, so dass diese Anregung 
berücksichtigt ist. 

 

 Abstimmungsergebnis 
 
Etwaige Anträge: 
 
 
 
Beschlussfassung: 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig/  Zustimmungen 
   Ablehnungen 
   Stimmenthaltungen 
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3.4 Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Wasserwirtschaft , Schreiben vom 24.10.2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme 
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Abwägungsvorgang 

Das Havariebecken, dass im Übrigen lt. Bescheid der Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion Nord vom 15.04.2011, Az.: 314-23-137/1996-21, keiner Genehmi-
gung nach § 16 BImSchG bedarf, ist mit einer Größe von ca. 3.000 m³ hinreichend 
dimensioniert, um im Schadensfall austretende flüssige Substrate bzw. Gärrest-
rückstände aufnehmen zu können.  

Sofern eine mögliche Erweiterung der Biogasanlage entsprechend den Vorgaben 
des Bebauungsplans erfolgt, ist in der Planvollzugsebene seitens des Antragstellers 
auf der Grundlage einer konkreten Objektplanung auch ein entsprechender Nach-
weis hinsichtlich der ausreichenden Dimensionierung des Havariebeckens zu füh-
ren. In der Ebene des Bebauungsplans erfolgt lediglich die planungsrechtliche Si-
cherung der Flächen, die der Unterbringung von baulichen Anlagen und Einrichtun-
gen dienen.  

Im vorliegenden Planungsfall ist von Bedeutung, dass es sich bei dem Havariebe-
cken ausschließlich um eine der Biogasanlage dienende private Anlage handelt.  

Aus planungsrechtlicher Sicht ist das Havariebecken somit als untergeordnete bzw. 
der Biogasanlage dienende Nebenanlage i.S. des § 14 (1) BauGB einzustufen.  

Gemäß dem Wortlaut des § 14 (1) BauNVO sind in einem Baugebiet untergeordne-
te Nebenanlagen und Einrichtungen zulässig, die dem Nutzungszweck der im Bau-
gebiet gelegenen Grundstücke oder des Baugebiets selbst dienen und die seiner 
Eigenart nicht widersprechen. Diese „Generalklausel“ bewirkt, dass die untergeord-
neten Nebenanlagen grundsätzlich in einem Baugebiet immer zulässig sind, sofern 
im Bebauungsplan keine ausschließenden Festsetzungen getroffen werden.  

Eine gesonderte Festsetzung von Flächen für diese untergeordneten Nebenanlagen 
ist nicht notwendig. Gemäß der o.a. „Generalklausel“ ist im vorliegenden Bebau-
ungsplan grundsätzlich in jedem Teilgebiet die Zulässigkeit von Nebenanlagen und 
Einrichtungen im Sinne des § 14 (1) BauNVO, die dem Nutzungszweck der in dem 
Gebiet gelegenen Grundstücke oder des Gebietes selbst dienen und die seiner Ei-
genart nicht widersprechen (räumlich-funktionaler Zusammenhang)“, gegeben. 

Explizit regelt der Bebauungsplan im Sondergebiet „SO 4“ ausschließlich die Zuläs-
sigkeit eines Auffangbeckens für im Schadensfall austretende flüssige Substrate 
bzw. Gärrestrückstände, womit das bereits vorhandene Becken planungsrechtlich 
abgesichert wird. 

Sollte sich im Rahmen einer möglichen Erweiterung der Biogasanlage herausstel-
len, dass das derzeitige mit der SGD Nord einvernehmlich abgestimmte Havariebe-
cken nicht ausreichend dimensioniert ist, so hat der Antragsteller ggf. an anderer 
Stelle im Plangebiet eine entsprechende Fläche bereitzustellen bzw. das bestehen-
de Havariebecken entsprechend zu ertüchtigen. Lt. dem Regelungsgehalt des Be-
bauungsplans ist dies in den Teilbereichen SO 1 bis SO 4 möglich.   

Die abschließende Beurteilung erfolgt bei Bedarf in der Planvollzugsebene auf der 
Grundlage hinreichend bestimmter Objektplanungen.    

Für den Bebauungsplan besteht kein weiterer planerischer bzw. abwägungsrelevan-
ter Handlungsbedarf. 
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Beschluss 

Die Anregung zur ausreichenden Dimensionierung des Havariebeckens ist im vor-
liegenden Bebauungsplan dem Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich der Bauleit-
planung entsprechend berücksichtigt. 

    

 Abstimmungsergebnis 

 

Etwaige Anträge: 

 

 

 

 

Beschlussfassung: 

 

 

 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig/  Zustimmungen 

   Ablehnungen 

   Stimmenthaltungen  
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3.5 Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Brandschutzdiens tstelle, Schreiben vom 11.10.2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme 
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Abwägungsvorgang 

Löschwasserversorgung 

Zum Zeitpunkt der Planaufstellung kann die Stadt unter Berücksichtigung der Eigen-
tumsverhältnisse und den vorgebrachten Eigentümerabsichten nach Überplanung 
der Biogasanlage mit dem wesentlichen Ziel der planungsrechtlichen Absicherung 
des Standortes davon ausgehen, dass sich die Bereitstellung einer ausreichenden 
Löschwassermenge ausschließlich auf die Bedürfnisse des ansässigen Betriebs 
bezieht. Hieraus entspricht die Bereitstellung einer ausreichenden Löschwasserver-
sorgung ausschließlich dem privaten Interesse des Eigentümers. 

Die mögliche Bereitstellung einer privaten Löschwassereinrichtung für den Fall, 
dass seitens des öffentlichen Versorgungsträgers keine ausreichende Menge be-
reitgestellt werden kann, ist im vorliegenden Planungsfall aus planungsrechtlicher 
Sicht durch die Anwendung des § 14 (1) BauNVO gesichert. Eine Löschwasserein-
richtung kann als Bestandteil der Hauptnutzung und somit als untergeordnete Ne-
benanlage i.S. des § 14 (1) BauNVO eingestuft werden. 

Gemäß dem Wortlaut des § 14 (1) BauNVO sind in einem Baugebiet untergeordne-
te Nebenanlagen und Einrichtungen zulässig, die dem Nutzungszweck der im Bau-
gebiet gelegenen Grundstücke oder des Baugebiets selbst dienen und die seiner 
Eigenart nicht widersprechen. Diese „Generalklausel“ bewirkt, dass die untergeord-
neten Nebenanlagen grundsätzlich in einem Baugebiet immer zulässig sind, sofern 
im Bebauungsplan keine ausschließenden Festsetzungen getroffen werden.  

Eine gesonderte Festsetzung von Flächen für diese untergeordneten Nebenanlagen 
ist nicht notwendig. Gemäß der o.a. „Generalklausel“ ist im vorliegenden Bebau-
ungsplan grundsätzlich in jedem Teilgebiet die Zulässigkeit von „Nebenanlagen und 
Einrichtungen im Sinne des § 14 (1) BauNVO, die dem Nutzungszweck der in dem 
Gebiet gelegenen Grundstücke oder des Gebietes selbst dienen und die seiner Ei-
genart nicht widersprechen (räumlich-funktionaler Zusammenhang)“, gegeben. 

Sollte sich im Rahmen einer möglichen Erweiterung der Biogasanlage gemäß den 
Vorgaben des Bebauungsplans im Rahmen einer einzuholenden Genehmigung 
herausstellen, dass die Löschwasserversorgung durch den öffentlichen Versor-
gungsträger nicht ausreichend gewährleistet werden kann, so hat der Antragsteller 
im Plangebiet eine entsprechende Fläche bzw. den Nachweis einer ausreichenden 
Löschwasserversorgung zu erbringen. 

 

Anordnung der Hydranten 

Die Anregungen zur Anordnung der Hydranten zur Entnahme von Löschwasser be-
treffen nicht den Zuständigkeits- und Aufgabenbereich der Bauleitplanung. Sie sind 
vielmehr in der nachfolgenden Ausbau- und Erschließungsplanung zu berücksichti-
gen. 

In diesem Zusammenhang ist anzuführen, dass im Bereich der städtischen Kläran-
lage ein entsprechender Hydrant untergebracht ist. 

Für die Ebene des Bebauungsplans besteht kein weiterer planerischer bzw. abwä-
gungsrelevanter Handlungsbedarf.  
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Beschluss 

Die Ausführungen in der abwägenden Stellungnahme zur Löschwasserversorgung 
werden zur Kenntnis genommen. 

Die Anregungen zur Anordnung der Hydranten werden zur Kenntnis genommen.  

 Abstimmungsergebnis 

 

Etwaige Anträge: 

 

 

 

 

 

Beschlussfassung: 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig/  Zustimmungen 

   Ablehnungen 

   Stimmenthaltungen 
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3.6 Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Untere Denkmalsc hutzbehörde, Schreiben vom 

09.10.2017 
 

 Stellungnahme 
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 Abwägungsvorgang 

Die Stellungnahme löst für den vorliegenden Bebauungsplan keinen planerischen 
bzw. abwägungsrelevanten Handlungsbedarf aus. 

 

 Beschluss 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es besteht kein Abwägungsbe-
darf. 

  

 Abstimmungsergebnis 

 

Etwaige Anträge: 

 

 

 

 

Beschlussfassung: 

 

 

 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig/  Zustimmungen 

   Ablehnungen 

   Stimmenthaltungen 
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3.7 Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Gesundheitsamt, Schreiben vom 09.11.2017 
 

 Stellungnahme 
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 Abwägungsvorgang 

Der überwiegende Teil der im Bebauungsplan gelegenen Fläche verfügt über eine 
(immissionsschutzrechtliche) Genehmigung. 

Im Rahmen der bisherigen Genehmigungsverfahren wurden u.a. auch die Anforde-
rungen an die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie die Sicherheit der 
Wohn- und Arbeitsbevölkerung geprüft. Mit Erteilung der Genehmigungen ist eine 
Verträglichkeit der Biogasanlage mit den zu berücksichtigenden Belangen gegeben. 

In der Ebene des Bebauungsplans liegt nach Auswertung der in der frühzeitigen Be-
teiligung eingegangenen Stellungnahmen sowie der ortsspezifischen Anhaltspunkte 
kein Erfordernis der Aufnahme von immissionsschutzrechtlichen Festsetzungen i.S. 
des § 9 (1) Nr. 24 BauGB vor. Insbesondere hält der Standort der Biogasanlage ei-
nen ausreichend bemessenen Schutzabstand zur nächstgelegenen Wohnbebauung 
ein (> 300 m). So fordert u.a. die TA Luft in Ziffer 5.4.8.6.1  für geschlossene Bio-
gasanlagen, die der Bearbeitung von Bioabfällen, dienen einen Mindestabstand von 
300 m zur nächstgelegenen Wohnbebauung. 

Die Stellungnahme löst für den vorliegenden Bebauungsplan keinen weiteren plane-
rischen bzw. abwägungsrelevanten Handlungsbedarf aus. 

 

 Beschluss 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es besteht kein weiterer planeri-
scher bzw. abwägungsrelevanter Handlungsbedarf für den Bebauungsplan. 

  

 Abstimmungsergebnis 

 

Etwaige Anträge: 

 

 

 

 

Beschlussfassung: 

 

 

 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig/  Zustimmungen 

   Ablehnungen 

   Stimmenthaltungen 
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3.8 Landesbetrieb Mobilität Cochem-Koblenz, Schreib en vom 06.11.2017 
 

 Stellungnahme 
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Stadt Mayen           29 
Bebauungsplan „Im Seel“ Mayen-Kürrenberg 
Würdigung / Abwägung 
  

 

 Abwägungsvorgang 

Zur Klärung der seitens des LBM vorgebrachten Anregungen fand 06.02.2018 ein 
Ortstermin statt. Folgende Abstimmungen wurden herbeigeführt: 

a) Erschließung an das klassifizierte Straßennetz 

Einer Anbindung an die K 23 wird seitens des LBM zugestimmt.  

Die Anbindung über einen Privatweg an die B 258 wird nur unter folgenden Auflagen 
zugestimmt: 

� diese Anbindung wird nur durch Traktoren mit Güllebehältern genutzt, 

� vom Plangebiet kommend dürfen nur Rechtsabbiegevorgänge in Richtung 
Mayen auf die  B 258 erfolgen, 

� der linksabbiegende Zielverkehr von der B 258, der über den Privatweg die 
Biogasanlage erreicht, ist auf Traktoren mit Güllebehältern beschränkt. 

In den Planunterlagen sind die Sichtdreiecke im Einmündungsbereich des Privat-
wegs in die B 258 nachzuweisen. Sichtbehindernde Elemente wie etwa Bepflanzun-
gen sind zu entfernen bzw. nicht zulässig. Eine Einbeziehung dieser Flächen im 
Einmündungsbereich in den Geltungsbereich ist nicht notwendig. 

Ein planerischer Handlungsbedarf für den vorliegenden Bebauungsplan ergibt sich 
somit nicht. 

 

b) Sondernutzungsgebühren  

Es fallen Sondernutzungsgebühren nach §§ 41 bis 43 LStrG an, die durch den Be-
treiber der Biogasanlage geleistet werden müssen.  

Dem LBM werden durch den Betreiber die notwendigen Unterlagen zur Leistung der 
Biogasanlage übersandt. Auf dieser Grundlage wird der LBM eine Ermittlung der 
Sondernutzugsgebühr vornehmen. 

Die Festlegung der Sondernutzugsgebühren steht im Aufgaben- und Zuständigkeits-
bereich des Landesstraßengesetzes. Der Bebauungsplan wird hierdurch nicht tan-
giert, so dass für die Bebauungsplanebene kein weiterer planerischer bzw. abwä-
gungsrelevanter Handlungsbedarf besteht.  

 

c)  Nutzung von stadteigenen Wirtschaftswegen  

Zwischen der Biogasanlage und den klassifizierten Straßen B 258 und K 23 verlau-
fen Wirtschafswege, die für die Erreichbarkeit des Standortes genutzt werden. 

Die Stadt Mayen wird hierzu eine vertragliche Vereinbarung mit dem Biogasanla-
genbetreiber schließen, in der die Nutzungserlaubnis, die Unterhaltung und Kosten-
tragung geregelt werden. Durch die Stadt wird der Ist-Zustandes der zu nutzenden 
Wege festgestellt und als Grundlage für die vertragliche Vereinbarung herangezo-
gen. 

Der Bebauungsplan wird hierdurch nicht tangiert, so dass für die Bebauungsplane-
bene kein weiterer planerischer bzw. abwägungsrelevanter Handlungsbedarf be-
steht.  
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 Beschluss 

Das im Ortstermin am 06.02.2018 mit dem Landesbetrieb für Mobilität Cochem-
Koblenz erzielte Abstimmungsergebnis wird entsprechend den Ausführungen in der 
abwägenden Stellungnahme zur Kenntnis genommen. 

Die Verwaltung wird mit der Ausarbeitung einer vertraglichen Vereinbarung zur Nut-
zung der betroffenen Wirtschaftswege beauftragt.   

  

 Abstimmungsergebnis 

 

Etwaige Anträge: 

 

 

 

 

Beschlussfassung: 

 

 

 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig/  Zustimmungen 

   Ablehnungen 

   Stimmenthaltungen 
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3.9 Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pf alz, Schreiben vom 02.11.2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme 
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Abwägungsvorgang 

Bergbau/ Altbergbau: 

In die Textfestsetzungen wird unter C „Hinweise auf sonstige geltende Vorschriften“ 
folgender Wortlaut aufgenommen: 

„Das Landesamt für Geologie und Bergbau hat mit Schreiben vom 02.11.2017, Az.: 
3240-1282-17/V1 mitgeteilt, dass das Bebauungsplangebiet im Bereich der auf Eisen 
verliehenen, bereits erloschenen Bergwerksfelder „Carolus“ und „Mayen II“ liegt.  

Aktuelle Kenntnisse über die letzte Eigentümerin liegen der Fachbehörde nicht vor. 

Über tatsächlich erfolgten Abbau in diesem Bergwerksfeld liegen der Behörde keine 
Dokumentationen oder Hinweis vor. In dem in Rede stehenden Gebiet erfolgt kein ak-
tueller Bergbau unter Bergaufsicht. 

Sofern bei den geplanten Bauvorhaben auf Indizien für Bergbau gestoßen wird, ist die 
Einbeziehung eines Baugrundgutachters bzw. Geotechnikers zur Erstellung einer ob-
jektbezogenen Baugrunduntersuchung zu empfehlen.“ 

 

Boden- und Baugrund - allgemein: 

Der Hinweis in C2 der Textfestsetzungen wird wie folgt ergänzt (Ergänzungen in kur-
siver Schrift): 

„Es wird empfohlen, eine objektbezogene Baugrunduntersuchung entsprechend den 
Anforderungen der einschlägigen Regelwerke (z.B. DIN 4020, DIN EN 1997-1 und -2, 
DIN 1054) durchführen zu lassen. Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 
19731 und der DIN 18915 zu berücksichtigen. (Quelle: www.beuth.de).“ 

 

Boden- und Baugrund – mineralische Rohstoffe: 

Die Anregung, wonach aus rohstoffgeologischer Sicht keine Einwände bestehen, wird 
zur Kenntnis genommen. 

Es besteht kein planerischer bzw. abwägungsrelevanter Handlungsbedarf. 

 

 

 

Beschluss 

Die Anregungen zum Belang „Bergbau/ Altbergbau“ werden – wie in der abwägenden 
Stellungnahme dargelegt – berücksichtigt. 

Die Anregungen zum Belang „Boden- und Baugrund – allgemein“ werden durch eine 
Ergänzung des Hinweises C2 der Textfestsetzungen um die DIN-Vorschriften berück-
sichtigt. 

Die zum Belang „Boden- und Baugrund – mineralische Rohstoffe“ vorgebrachte Anre-
gung wird zur Kenntnis genommen. 
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 Abstimmungsergebnis 

Etwaige Anträge: 

 

 

 

 

 

Beschlussfassung: 

 

 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig/  Zustimmungen 

   Ablehnungen 

   Stimmenthaltungen 
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3.10 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pf alz, Direktion Landesarchäologie, 
Schreiben vom 19.10.2017 

 

 Stellungnahme 
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 Abwägungsvorgang 

Entsprechend der Anregung der Fachbehörde wurde eine Geoprospektion erstellt. 
Das Ergebnis wurde mit der zuständigen Stelle der Generaldirektion abgestimmt. 

Per Mail vom 28.02.2018 wurde dem Vorhabenträger folgendes mitgeteilt (in kursiver 
Schrift): 

Sehr geehrter Herr Wilmshöfer, 

die Daten wurden durch die Fa. Geotomographie an uns übertragen. Wir haben die 
Daten gesichtet. In den Ergebnissen sind keine offensichtlichen archäologischen 
Strukturen sichtbar. Es finden sich eine große Anzahl uncharakteristischer kreisrun-
der Anomalien, zum Teil vollflächig schwarz, zum Teil mit schwarz/weiß. Die 
Schwarzweiß-Anomalien können als Anzeichen auf im Untergrund verborgende Me-
tallobjekte gewertet werden. Vor allem die großformatigen Anomalien - hiervon sind 
mindestens 4 Stück sichtbar – sollten hinsichtlich Kampfmittel nicht außer Acht ge-
lassen werden. 

Die kreisrunden, nahezu vollständig schwarz dargestellten Anomalien können erfah-
rungsgemäß von vorgeschichtlichen Siedlungsgruben herrühren. Die Untersuchung 
einer solchen Grube ist recht zügig durchzuführen. 

Wir schlagen folgendes Vorgehen vor:  

Variante 1: 

Der Abtrag des Oberbodens erfolgt unter unserer Aufsicht. Bestätigt sich bei man-
chen Anomalien der Verdacht eines vorgeschichtlichen Siedlungsbefundes, kann 
dieser bereits während des Oberbodenabtrages und mit den vor Ort befindlichen 
Baumaschinen untersucht werden. Wir gehen bei dieser Variante von nur von kurz-
zeitigen Verzögerungen aus. 

Variante 2: 

Mit Hilfe eines Kleinbaggers mit entsprechendem Fahrer, welcher durch den Bau-
herrn zu stellen wäre, wird im Vorfeld des eigentlichen Oberbodenabtrages an aus-
gewählten Punkten geschürft. 

Sollten sich dabei tatsächlich archäologische Befunde verifizieren, könnte der 
Oberbodenabtrag mit einem für eine Untersuchung der Fläche notwendigen Zeit-
fenster vor Beginn tieferer Bodenabträge geplant werden. 

Auch wir sind an einer zeitnahen Abwicklung der Maßnahme interessiert und bitten 
um kurzfristige Rückmeldung, für welche Variante sich der Bauherr / der Planer ent-
scheidet. Gerne können wir auch einen Gesprächstermin vereinbaren, um Fragen 
zum Ablauf des Projektes zu klären. 

Mit freundlichen Grüßen 

i.A. Achim Schmidt“ 

 

Das Ergebnis der durchgeführten Geoprospektion einschließlich der herbeigeführten 
Abstimmung wird in die Begründung, Teil B  „Umweltbericht“ aufgenommen und ist 
in der Planvollzugsebene entsprechend zu berücksichtigen. 

Für die Ebene des vorliegenden Bebauungsplans besteht kein weiterer planerischer 
bzw. abwägungsrelevanter Handlungsbedarf. 
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 Beschluss 

Das Ergebnis der durchgeführten Geoprospektion einschließlich der herbeigeführten 
Abstimmung mit der Fachbehörde wird zur Kenntnis genommen und ist entspre-
chend den Ausführungen in der abwägenden Stellungnahme in die Begründung, Teil 
B „Umweltbericht“ aufzunehmen. 

 

 Abstimmungsergebnis 

 

Etwaige Anträge: 

 

 

 

Beschlussfassung: 

 

 

 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig/  Zustimmungen 

   Ablehnungen 

   Stimmenthaltungen 
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3.11 Verbandsgemeinde Vordereifel, Fachbereich 2, S chreiben vom 07.11.2017 
 

 Stellungnahme 
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 Abwägungsvorgang 

Niederschlagswasserbeseitigung 

Im Plangebiet fallen folgende Abwässer an: 

� die im Silo-Prozess anfallenden Abwässer (Silage) und sonstige verschmutz-
te Oberflächenwässer im Bereich der Prozessbehälter, 

� Niederschlagswässer aus unbelasteten (befestigten) Flächen wie z.B. von 
Hochbauten, Zufahrten, innerbetrieblichen Fahrwegen u.ä., 

� Niederschlagswasser aus belasteten Flächen (Fahrsilo und Vorflächen). 

 

Die belasteten Abwässer werden im Vergärungsprozess der Anlage zugeleitet und 
entsprechend verwendet wie etwa die innerhalb der Teilgebiete SO1 und SO3 anfal-
lenden Niederschlagswasser. 

Die unbelasteten Niederschlagswasser werden einer im südöstlich des Teilgebiets 
SO 3 gelegenen Fläche zugeführt. Diese Fläche wird im weiteren Verfahren auf der 
Grundlage des § 9 (1) Nr. 14 BauGB als private Fläche für die Abwasserbeseitigung 
mit der Zweckbestimmung Rückhaltung und Versickerung der im Bebauungsplange-
biet anfallenden, unbelasteten Niederschlagswasser festgesetzt. 

Grundlage hierfür bildet die zwischenzeitlich vom Ingenieurbüro Brück und Saxler, 
Polcher Straße 4, 56727 Mayen, vorgenommene Überprüfung der Rückhaltung des 
im Plangebiet anfallenden Niederschlagswassers. Die Untersuchung zeigt, dass das 
vorhandene Beckenvolumen des Erdbeckens um rd. 90 m³ vergrößert werden muss, 
um ein zusätzliches Rückhaltevolumens zu schaffen. 

Auf der Grundlage der vorgennannten Untersuchung erfolgt im Bebauungsplan die 
flächenhafte Festsetzung, woraus sich die planungsrechtliche Sicherung der Fläche 
zur Umsetzung der Maßnahme ergibt. 

Weitergehende Details sind im Rahmen der einzuholenden wasserrechtlichen Ge-
nehmigung zu klären.   

Es gilt festzuhalten, dass mit der o.a. Untersuchung der Nachweis erbracht wurde, 
dass aus dem Bebauungsplangebiet keine Niederschlagswasser dem Trillbach (= 
Gewässer III. Ordnung) zugeführt werden. 

 

Immissionen – Geruch 

In Biogasanlagen werden neben Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft nachwach-
sende Rohstoffe aus der landwirtschaftlichen Erzeugung, in einigen Fällen auch Bio-
abfälle verschiedenster Herkünfte vergoren. Die Gärrückstände werden auf landwirt-
schaftlichen Flächen zur Nährstoffversorgung der Kulturen ähnlich des Wirtschafts-
düngers Gülle ausgebracht.  

Nach deutschen Vorgaben müssen dabei im Rahmen der „Guten fachlichen Praxis“ 
(GfP) eine Reihe von Bestimmungen aus dem landwirtschaftlichen Fachrecht einge-
halten werden, so z.B. das Pflanzenschutzgesetz, das Bundesbodenschutzgesetz 
und die Düngeverordnung. 

So unterliegt die Ausfuhr der Jauche grundsätzlich den Regelungen des Düngemit-
telschutzgesetzes bzw. der Düngeverordnung. Die Düngeverordnung etwa sieht vor, 
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dass auf unbestelltes Ackerland aufgebrachte Gülle, Jauche, sonstige flüssige orga-
nische oder organisch-mineralische Düngemittel mit wesentlichen Gehalten an ver-
fügbarem Stickstoff oder Geflügelkot unverzüglich einzuarbeiten sind.  

Die mit dem Ausbringen von Gülle verbundene Geruchsbelästigung ist, auch wenn 
die Gülle auf den verschiedenen Flurstücken nicht zeitgleich ausgebracht wird, zeit-
lich beschränkt. 

Solche Immissionen, die mit landwirtschaftlicher Nutzung typischerweise verbunden 
und durch zumutbaren Aufwand nicht verhindert oder verringert werden können, sind 
von der umliegenden Wohnbevölkerung hinzunehmen, auch wenn diese – wie im 
Fall der Ausbringung von Gülle – kurzfristig erheblich belästigen können. Im Übrigen 
hat der Landwirt aus Gründen des Immissionsschutzes die für die Ausbringung von 
Gülle geltenden angeführten Bestimmungen und technischen Regeln einzuhalten. 

Die Intensität der Geruchsbelästigung beim Gülleausbringen wird zudem durch die in 
den Gärbehältern bereits stattgefundene Vergärung bereits reduziert. Eine weitere 
Reduzierung wird durch die Anwendung des sogenannten Schleppschlauchverfah-
rens erzielt. 

Ein gutachterlicher Nachweis ist nicht notwendig. 

 

 Beschluss 

Die Anregungen zur Niederschlagswasserbeseitigung werden – wie in der abwägen-
den Stellungnahme dargelegt - berücksichtigt. 

Der zum Belang „Immissionen – Geruch – angeführte Sachverhalt wird in die Be-
gründung, Teil B Umweltbericht, aufgenommen. Der Anregung nach Erstellung eines 
gutachterlichen Nachweises wird nicht entsprochen. 

 

 Abstimmungsergebnis 

 

Etwaige Anträge: 

 

 

 

Beschlussfassung: 

 

 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig/  Zustimmungen 

   Ablehnungen 

   Stimmenthaltungen 
 




